
UV-Recht Aktuell 15/2013 - 951 - 

 
vom 02.10.2013  
- Rechtsprechung - DOK 371.1:374.287 
 
1. Die zu beliebigen Uhrzeiten vorgenommenen Wege aus einem in der eigenen Wohnung 

befindlichen, zusätzlichen Heimbüro zur (privaten, nicht dienstlich veranlassten) Nah-
rungsaufnahme an einem anderen Ort stehen nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 

 
2. Ein Betriebsweg unterscheidet sich von anderen Wegen dadurch, dass er im unmittelba-

ren Betriebsinteresse zurückgelegt wird und nicht - wie Wege nach und von dem Ort der 
Tätigkeit i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII - der versicherten Tätigkeit lediglich voraus-
geht oder sich ihr anschließt. 

 
3. Im Falle  eines in Vollzeit als Heim- oder Telearbeiter Tätigen, der  seine gesamte Ar-

beitszeit  zu Hause zu erbringen hat, könnte möglicherweise aus Gleichheitsgründen zu 
fordern sein, dass jedenfalls ein Weg täglich zur Nahrungsaufnahme bzw. zur Versor-
gung mit Nahrungsmitteln unter Versicherungsschutz stehen muss. 

 

§ 8 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1  SGB VII 
 
Urteil des BSG vom 18.06.2013 – B 2 U 7/12 R –  
Bestätigung des Urteils  des  LSG Rheinland-Pfalz vom  16.01.2012 – L 2 U 200/10 –, UV-Recht Aktuell 
14/2012, S. 922 ff.  
 

Streitig war die Anerkennung eines Arbeitsunfalls/Wegeunfalls. Der Kläger, angestellter Ge-
schäftsführer einer Lebensmittelfirma, war auf dem Rückweg von einem Abendessen in einem 
Restaurant unweit seiner Wohnung gegen 22:45 Uhr überfallen und verletzt worden. Der Räu-
ber bemächtigte sich seiner Geldbörse und seines Wagens (Firmenwagen). Der Kläger war zu 
dem Restaurant von seiner Wohnung aus gefahren; dort hatte er ein Arbeitszimmer, das er für 
betriebliche Tätigkeiten auch außerhalb der normalen Bürozeiten nutzte (Rn 3). Im Restaurant 
erledigte er auch betriebsbezogene Arbeiten (dienstliches Telefonat, Ausarbeiten einer Rede). 
 
Das BSG hat einen Arbeitsunfall/Wegeunfall verneint. Der Kläger habe zum Unfallzeitpunkt 
keine versicherte Tätigkeit ausgeübt (Rn 11). Der Senat bestätigt damit das ebenfalls klage-
abweisende Urteil des LSG, allerdings mit einer anderen Begründung. Das LSG hatte Versiche-
rungsschutz mangels eines betriebsbezogenen Tatmotivs des Täters bei dem Überfall abge-
lehnt. Dagegen stellt das BSG schon auf das Fehlen einer versicherten Tätigkeit ab.  
 
Zum einen habe sich der Kläger bei dem nächtlichen Rückweg von dem Restaurant auf keinem 
Betriebsweg i.S. des § 8 Abs. 1 SGB VII befunden (Rn 13). Betriebswege seien Wege eines 
Versicherten, die im unmittelbaren Betriebsinteresse zurückgelegt würden. Bei der Fahrt des 
Klägers zu dem Restaurant habe es sich um eine Verrichtung mit gespaltener Handlungsten-
denz bzw. mit gemischter Motivationslage gehandelt; er habe dort Nahrung zu sich nehmen 
(privatwirtschaftliche Handlungstendenz) und an der Rede weiterarbeiten (betriebliche Hand-
lungstendenz) wollen (Rn 14). Dabei sei aber das private Bedürfnis des Klägers zur Nahrungs-
aufnahme das entscheidende Motiv gewesen (Rn 16). Weiter führt der Senat aus: „Betriebliche 
Erfordernisse, die es notwendig gemacht hätten, zum Telefonieren und Erarbeiten einer Rede 
die Wohnung zu verlassen, sind nicht ersichtlich“. Damit schiede die Annahme eines Betriebs-
weges aus. 
 
Zum anderen liege auch kein Wegeunfall gemäß § 8 Abs. 2 SGB VII vor (Rn 18). Fraglich sei 
hier bereits, ob der Weg zum Restaurant überhaupt seinen Ausgangs- bzw. Endpunkt an der 
"Arbeitsstätte" des Klägers gehabt habe (Heimbüro -"home office"- als arbeitsvertraglich gere-
gelter Arbeitsort oder lediglich zusätzlicher Arbeitsgelegenheit  im privaten, unversicherten Le-
bensbereich, Rn 19). Auf jeden Fall lägen aber die von der Rechtsprechung entwickelten be-
triebsbezogenen Merkmale, aufgrund deren Wege zur Nahrungsaufnahme während der Ar-
beit versichert seien, hier nicht vor (Rn 21). Weder räumlich noch zeitlich habe der Kläger  
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hinsichtlich der Nahrungsaufnahme betrieblichen Vorgaben oder Zwängen unterlegen (keine 
betriebliche Pause, Rn 22). Würde man jedoch Versicherungsschutz unabhängig von einer Ar-
beitsorganisation und Arbeitszeiten gewähren, „könnte das jeweils zu jedem beliebigen Zeit-
punkt auftretende Hungergefühl des Klägers zu einem Versicherungsschutz gleichsam "rund 
um die Uhr" führen“.  
 
Ausdrücklich offen gelassen, da nicht entscheidungserheblich, hat der Senat die Frage, wie der 
Fall eines in Vollzeit als Heim- oder Telearbeiter Tätigen zu betrachten wäre, der von vornhe-
rein seine gesamte Arbeitszeit "zu Hause" zu erbringen habe: „Hier könnte möglicherweise aus 
Gleichheitsgründen zu fordern sein, dass jedenfalls ein Weg täglich zur Nahrungsaufnahme 
bzw zur Versorgung mit Nahrungsmitteln unter Versicherungsschutz stehen muss“ (Rn 22 a.E.) 

 
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 18.06.2013 – B 2 U 7/12 R –  
wie folgt entschieden: 
 
Tatbestand 
1 
Die Beteiligten streiten über die Feststellung eines Überfalls als Arbeitsunfall. 
2 
Der Kläger ist angestellter Geschäftsführer des S. e.V. (S. e.V.). Das Unternehmen führt 
Selbstkontrollen für die Fruchtsaftbranche und für andere Bereiche der Lebensmittelin-
dustrie durch und ist ein Mitgliedsunternehmen der Beklagten. 
3 
Am 18.6.2008 verließ der Kläger um ca 20.30 Uhr sein Büro in der Geschäftsstelle des S. 
e.V. in N. Er fuhr zunächst mit seinem Firmenwagen zu seiner Wohnung in einem Ortsteil 
von M., wo sich sein "home office" befindet, das er für seine betrieblichen Tätigkeiten auch 
außerhalb der Bürozeiten nutzt. In diesem Büro befand sich ein Dokument, das der Kläger 
zur Erstellung einer Rede für eine Veranstaltung des Europäischen Dachverbandes seines 
Arbeitgebers benötigte, die er noch am Abend für eine am folgenden Tag stattfindende 
Tagung fertigstellen wollte. Um ein Essen einzunehmen, verließ der Kläger seine Woh-
nung wieder und fuhr in die Innenstadt von M. zum Restaurant Calabria. Dort arbeitete er 
an der Rede und führte zudem ein dienstliches Telefonat mit einem Mitarbeiter in Mittel-
amerika. Zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr verließ der Kläger das Lokal, um nach Hause 
zu fahren. Dort wollte er die endgültige Fassung der Rede in seinen Computer eingeben. 
Er stellte den Firmenwagen auf einem unweit seiner Wohnung gelegenen öffentlichen 
Parkplatz ab und begab sich zu Fuß auf den letzten Teil seines Nachhausewegs. Auf die-
sem Weg wurde der Kläger von V. B. überfallen und mit einem Fußtritt an den Kopf zu Fall 
gebracht. V. B. bemächtigte sich des Autoschlüssels; außerdem nahm er dem Kläger das 
Mobiltelefon und die Geldbörse weg. Danach floh V. B. mit dem Firmenwagen des Klä-
gers. V. B. wurde durch das Amtsgericht M. zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und 
sechs Monaten verurteilt. 
4 
Mit Schreiben vom 21.10.2008 zeigte der S. e.V. diesen Vorfall als Arbeitsunfall bei der 
Beklagten an. In dem Bescheid vom 25.2.2009 lehnte die Beklagte die Feststellung des 
Ereignisses vom 18.6.2008 als Arbeitsunfall ab. Der Kläger habe sich nicht auf einem ver-
sicherten Weg nach § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII befunden. Der allein wesentliche Grund für 
die Fahrt zu dem Restaurant sei die Nahrungsaufnahme gewesen, während die betriebli-
che Tätigkeit in dem Restaurant lediglich "nebenbei mit erledigt" worden sei. Der Wider-
spruch des Klägers wurde mit Widerspruchsbescheid vom 8.5.2009 zurückgewiesen. 
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5 
Auf die Klage hat das SG Mainz durch Urteil vom 22.6.2010 die angefochtenen Bescheide 
aufgehoben und die Beklagte verurteilt, wegen der Folgen des Überfalls auf den Kläger 
vom 18.6.2008 Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbringen. Der Klä-
ger sei auf einem versicherten Betriebsweg überfallen worden. Er habe das Restaurant 
aufgesucht, um seine Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Außerdem habe er dort eine 
betriebliche Tätigkeit ausgeführt, die er dann zu Hause habe fortsetzen wollen. Dem Klä-
ger habe es freigestanden, seine versicherte Tätigkeit auch an einem anderen Ort als im 
Firmenbüro oder zu Hause auszuüben. Der konkrete Ort der Verrichtung einer versicher-
ten Tätigkeit sei für den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung uner-
heblich. 
6 
Auf die Berufung der Beklagten hat das LSG Rheinland-Pfalz nach Vernehmung des Tä-
ters V. B. als Zeugen durch Urteil vom 16.1.2012 das Urteil des SG aufgehoben und die 
Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, im Hinblick auf den Schutzzweck 
der gesetzlichen Unfallversicherung stehe ein abhängig Beschäftigter bei einem Überfall, 
also einem vorsätzlichen tätlichen Angriff, grundsätzlich nicht unter Versicherungsschutz. 
Der vorsätzliche tätliche Angriff löse den Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit. 
Etwas anderes gelte, wenn der Überfall aus betriebsbezogenen Motiven erfolge, was hier 
nicht der Fall gewesen sei. Die Überzeugung des Senats hiervon gründe sich auf den In-
halt der Strafakte und die Aussage des Täters als Zeuge. Der Täter habe durchgängig an-
gegeben, er habe nicht von vornherein geplant, gerade den Kläger zu überfallen. Jeden 
anderen hätte er auf die gleiche Weise überfallen. Die Idee sei ihm spontan gekommen, 
um an ein Auto zu gelangen. Deshalb sei es auch nicht entscheidungserheblich, dass der 
Kläger nach seinen eigenen Angaben den Autoschlüssel des Firmenwagens habe vertei-
digen wollen. Ebenso wenig komme es auf die objektive Beschaffenheit eines grundsätz-
lich versicherten Weges an (Dunkelheit, Verkehrsarmut einer Straße, Abgeschiedenheit 
eines Parkplatzes oder einer Garage und Uneinsehbarkeit eines Wegs). Soweit der Kläger 
die Vernehmung des Anstaltspsychologen O. als Zeugen beantragt habe, um zu bewei-
sen, dass der Täter im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms in der Justizvollzugs-
anstalt erklärt habe, er habe dem Kläger aufgelauert und auf ihn gewartet, bevor er ihn 
überfallen habe, begründe dies - selbst wenn der benannte Zeuge O. dies aussagen wür-
de - keinen Versicherungsschutz des Klägers. Entscheidend für den Versicherungsschutz 
sei das Vorliegen eines betriebsbezogenen Tatmotivs, das sich aus dem oben genannten 
Aussageinhalt nicht ergebe. Weitere unmittelbare Zeugen, die über die Motive des Täters 
Auskunft geben könnten, seien nicht bekannt. Soweit der Kläger die Vermutung geäußert 
habe, der Täter sei im Auftrag Dritter tätig gewesen, bestünden keine weiteren Ermitt-
lungsmöglichkeiten. 
7 
Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner vom LSG zugelassenen Revision. Er rügt 
eine Verletzung des § 8 Abs 1 und Abs 2 Nr 1 und Nr 5 SGB VII sowie des § 103 SGG. 
Nach den Urteilen des BSG vom 29.5.1962 (2 RU 170/59) und vom 19.3.1996 (2 RU 
19/95) bedürfe es keines betriebsbezogenen Motivs des Täters, um den ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen Unfallereignis und versicherter Tätigkeit herzustellen. Der Zu-
sammenhang liege bereits dann vor, wenn der versicherte Weg an die Stelle geführt habe, 
an der im fraglichen Zeitpunkt eine zur Gewalt entschlossene Person des Versicherten 
habhaft werden könne. Zudem habe er - der Kläger - den Autoschlüssel des Firmenwa-
gens verteidigt, weshalb das Urteil des LSG auch gegen § 8 Abs 2 Nr 5 SGB VII verstoße. 
Das LSG habe weiterhin den Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt. Er habe mehrfach 
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vorgetragen und Beweis dafür angeboten, dass er international in der Qualitätskontrolle 
der Getränkeindustrie tätig und bereits bedroht worden sei. Ein russischer Kollege, mit 
dem er zusammengearbeitet habe, sei geplant ermordet worden. 
8 
Der Kläger beantragt, das Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 16.1.2012 aufzuheben und 
die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des SG Mainz vom 22.6.2010 zurückzuwei-
sen. 
9 
Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen. 
10 
Sie trägt ergänzend zu dem Urteil vor, dass sie weiterhin an der Rechtsansicht festhalte, 
bei dem Besuch des Restaurants Calabria habe es sich um eine unversicherte, private 
Tätigkeit des Klägers gehandelt. Dieser sei an dem fraglichen Tag gegen 20.00 Uhr zu-
nächst nach Hause gefahren und habe dort in seinem home office weiterarbeiten wollen. 
Allerdings habe er dann festgestellt, dass sein Kühlschrank leer gewesen sei und sei des-
halb in ein Restaurant gefahren. Dieser Weg habe allein dem privaten Interesse der Nah-
rungsaufnahme gedient. 
 
Entscheidungsgründe 
11 
Die Revision des Klägers ist nicht begründet. Zu Recht hat das LSG entschieden, dass der 
Kläger bei dem Überfall durch V. B. am 18.6.2008 nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stand. Das LSG hat allerdings offengelassen, ob die konkrete Verrich-
tung des Klägers - nächtlicher Heimweg zu Fuß nach dem Abstellen des PKW - in den 
Schutzbereich der Unfallversicherung fiel, weil es der Überzeugung war, der Kläger stünde 
bei einem solchen Überfall ohnehin nicht unter Versicherungsschutz. Ob dem beizutreten 
ist, ist zweifelhaft (vgl hierzu das Urteil des Senats vom heutigen Tage - 18.6.2013  
– B 2 U 10/12 R), kann hier jedoch dahinstehen, denn der Kläger war bei seinem Fußweg 
nach Hause weder iS des § 8 Abs 1 Satz 1 iVm § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII noch iS des § 8 
Abs 2 Nr 1 SGB VII versichert. 
12 
Ein Arbeitsunfall setzt grundsätzlich voraus, dass der Verletzte durch eine Verrichtung vor 
dem fraglichen Unfallereignis den gesetzlichen Tatbestand einer versicherten Tätigkeit 
erfüllt hat und deshalb "Versicherter" ist. Diese Verrichtung muss sodann ein zeitlich be-
grenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis und dadurch einen Gesund-
heitserstschaden oder den Tod des Versicherten objektiv und rechtlich wesentlich verur-
sacht haben (Unfallkausalität und haftungsbegründende Kausalität; vgl BSG vom 
15.5.2012 - B 2 U 16/11 R - BSGE 111, 52 = SozR 4-2700 § 2 Nr 21, RdNr 10 und vom 
24.7.2012 - B 2 U 9/11 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 44 RdNr 25 ff). Der Kläger hat hier jedoch 
bereits keinen Tatbestand einer versicherten Tätigkeit erfüllt. Er befand sich auf keinem 
Betriebsweg (sogleich unter 1.). Auch war der Schutzbereich der Wegeunfallversicherung 
nach § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII nicht eröffnet (vgl unter 2.). Auch der Versicherungstatbe-
stand des § 8 Abs 2 Nr 5 SGB VII lag nicht vor (unter 3.). Schließlich ist auch nicht festge-
stellt, dass der Überfall aus rein betrieblicher Motivation erfolgte und (möglicherweise al-
lein deshalb) gemäß § 8 Abs 1 Satz 1 iVm § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII unter Versicherungs-
schutz gestanden haben könnte (hierzu unter 4.). 
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13 
1. Der Kläger befand sich auf dem nächtlichen Rückweg von dem italienischen Restaurant 
auf keinem Betriebsweg iS des § 8 Abs 1 Satz 1 iVm § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII, wovon das 
SG ausgegangen ist. Ein Betriebsweg unterscheidet sich von anderen Wegen dadurch, 
dass er im unmittelbaren Betriebsinteresse zurückgelegt wird und nicht - wie Wege nach 
und von dem Ort der Tätigkeit iS von § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII - der versicherten Tätigkeit 
lediglich vorausgeht oder sich ihr anschließt (vgl hierzu BSG vom 12.1.2010 - B 2 U 35/08 
R - SozR 4-2700 § 8 Nr 36 RdNr 16 und vom 9.11.2010 - B 2 U 14/10 R - SozR 4-2700 
§ 8 Nr 39 RdNr 20). Entscheidend für die Beurteilung, ob ein Weg im unmittelbaren Be-
triebsinteresse zurückgelegt wird und deswegen im sachlichen Zusammenhang mit der 
versicherten Tätigkeit steht, ist die objektivierte Handlungstendenz des Versicherten, ob 
also der Versicherte eine dem Beschäftigungsunternehmen dienende Tätigkeit ausüben 
wollte und diese Handlungstendenz durch die objektiven Umstände des Einzelfalls bestä-
tigt wird (vgl BSG vom 10.10.2006 - B 2 U 20/05 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 19 RdNr 14). Als 
objektive Umstände, die Rückschlüsse auf die Handlungstendenz zulassen, ist beim Zu-
rücklegen von Wegen insbesondere von Bedeutung, ob und inwieweit Ausgangspunkt, 
Ziel, Streckenführung und ggf das gewählte Verkehrsmittel durch betriebliche Vorgaben 
geprägt werden (vgl BSG vom 9.11.2010 - B 2 U 14/10 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 39 RdNr 
20). 
14 
Nach den Feststellungen des LSG telefonierte der Kläger während des Essens geschäft-
lich mit einem Mitarbeiter in Mittelamerika. Zugleich arbeitete er an einer Rede weiter, die 
noch an diesem Abend fertiggestellt werden sollte. Andererseits suchte der Kläger das 
Restaurant gerade auch deshalb auf, um ein Essen zu sich zu nehmen. Bei der Fahrt zu 
dem Restaurant handelte es sich mithin um eine Verrichtung mit gespaltener Handlungs-
tendenz bzw mit gemischter Motivationslage (grundlegend BSG vom 9.11.2010  
- B 2 U 14/10 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 39 RdNr 23; vgl BSG vom 12.5.2009 - B 2 U 12/08 
R - SozR 4-2700 § 8 Nr 33 RdNr 16; vgl hierzu auch Spellbrink, WzS 2011, 351), denn sie 
erfolgte sowohl mit privatwirtschaftlicher als auch mit betrieblicher Handlungstendenz. Ei-
ne betriebliche, den sachlichen Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit begründende 
Handlungstendenz des Beschäftigten liegt vor, wenn er den Willen hat, durch die Verrich-
tung eine seiner Pflichten aus dem Beschäftigungsverhältnis zu erfüllen oder die Erfüllung 
von Vor- und Nachbereitungshandlungen, die das Gesetz versichert, zu ermöglichen, zu 
fördern oder zu sichern. Nach den Feststellungen des LSG hatte der Kläger mithin zumin-
dest zwei Ziele. Er wollte Nahrung zu sich nehmen (privatwirtschaftliche Handlungsten-
denz) und er wollte (gleichsam rund um die Uhr) an der Rede weiterarbeiten (betriebliche 
Handlungstendenz). 
15 
Eine solche Verrichtung mit gespaltener Handlungstendenz steht dann im inneren bzw 
sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit, wenn die konkrete Verrichtung 
hypothetisch auch dann vorgenommen worden wäre, wenn die private Motivation des 
Handelns entfallen wäre (vgl BSG vom 12.5.2009 - B 2 U 12/08 R - aaO), wenn also die 
Verrichtung nach den objektiven Umständen in ihrer konkreten, tatsächlichen Ausgestal-
tung ihren Grund in der betrieblichen Handlungstendenz findet. Insoweit ist nicht auf Ver-
mutungen über hypothetische Geschehensabläufe außerhalb der konkreten Verrichtung 
und der objektivierten Handlungstendenzen, sondern nur auf die konkrete Verrichtung 
selbst abzustellen. Es ist zu fragen, ob die Verrichtung, so wie sie durchgeführt wurde, 
objektiv die versicherungsbezogene Handlungstendenz erkennen lässt. 
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16 
Nach den objektiven Umständen steht die Fahrt des Klägers von seiner Wohnung zu dem 
Restaurant in der Innenstadt von M. in keinem erkennbaren sachlichen Zusammenhang 
mit der verrichteten Tätigkeit, hier dem Schreiben einer Rede bzw dem Führen eines Tele-
fonats nach Mittelamerika. Der betriebliche Zweck, eine Rede zu erarbeiten bzw ein Tele-
fongespräch zu führen, vermag nach den objektiven Umständen nicht zu erklären, dass 
die Fahrt zu Hause beginnt und zum Restaurant führt. Vielmehr wurde vorliegend der Zie-
lort - das Restaurant - ausschließlich zu dem Zweck angesteuert, ein Essen einzunehmen. 
Mithin fand die Fahrt ihren hauptsächlichen Motivationsgrund in dem privaten Bedürfnis 
des Klägers, Nahrung zu sich zu nehmen. Betriebliche Erfordernisse, die es notwendig 
gemacht hätten, zum Telefonieren und Erarbeiten einer Rede die Wohnung zu verlassen, 
sind nicht ersichtlich. Damit hat sich der Kläger nicht auf einem Betriebsweg befunden, 
weil dieser Weg seinen Grund vorrangig in dem privaten Bedürfnis nach Essen hatte. 
Würde man als Kontrollüberlegung den Beweggrund, ein Restaurant zur Essensaufnahme 
aufzusuchen, hinweg denken, so ist kein betrieblicher Grund ersichtlich, der diesen Weg 
als solchen als betrieblich notwendig erscheinen lässt. 
17 
Im Übrigen ist auch keiner der eng begrenzten Ausnahmefälle erkennbar, in denen be-
triebliche Interessen bzw Umstände die Essenseinnahme wesentlich beeinflussten (vgl 
BSG vom 10.10.2002 - B 2 U 6/02 R - SozR 3-2700 § 8 Nr 11 S 48 f mwN). Der Senat hat 
ausnahmsweise den sachlichen Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und 
einer Nahrungsaufnahme bejaht, wenn die versicherte Tätigkeit ein besonderes Hunger- 
oder Durstgefühl verursacht hat, der Versicherte sich bei der Mahlzeit infolge betrieblicher 
Zwänge besonders beeilen musste, er veranlasst war, seine Mahlzeit an einem bestimm-
ten Ort oder in besonderer Form einzunehmen, die Essenseinnahme im Rahmen einer 
Kur angeordnet war oder dem Kurerfolg dienlich sein sollte oder ganz allgemein, wenn 
bestimmte betriebliche Umstände den Versicherten zwar nicht zwangen, aber wenigstens 
veranlassten, seine Mahlzeit an einem bestimmten Ort einzunehmen, betriebliche Um-
stände die Einnahme des Essens also wesentlich mitbestimmten (vgl zusammenfassend 
BSG vom 24.2.2000 - B 2 U 20/99 R - SozR 3-2700 § 8 Nr 2 mwN; vgl auch BSG vom 
30.1.2007 - B 2 U 8/06 R - UV-Recht Aktuell 2007, 860, Juris RdNr 13). Solche betriebli-
chen Umstände sind weder festgestellt noch ersichtlich. 
18 
2. Der Fußweg des Klägers nach Abstellen des PKW zu seiner Wohnung stand auch nicht 
unter dem Schutz der Wegeunfallversicherung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII. Danach ist 
versicherte Tätigkeit auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammen-
hängenden unmittelbaren Wegs nach und von dem Ort der Tätigkeit. Wie schon in der 
Vorgängervorschrift des § 550 RVO ist in § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII als End- bzw Ausgangs-
punkt des Wegs nur der Ort der Tätigkeit festgelegt. Wo der Weg nach dem Ort der Tätig-
keit beginnt und wo der Weg von dem Ort der Tätigkeit endet, ist nicht umschrieben. Be-
gründet wird der Versicherungsschutz auf dem Weg nach und von dem Ort der versicher-
ten Tätigkeit damit, dass diese Wege nicht aus privaten Interessen, sondern wegen der 
versicherten Tätigkeit, also mit einer auf die versicherte Tätigkeit bezogenen Handlungs-
tendenz unternommen werden (vgl BSG vom 2.12.2008 - B 2 U 17/07 R - SozR 4-2700 
§ 8 Nr 28 RdNr 13 und B 2 U 26/06 R - BSGE 102, 111 = SozR 4-2700 § 8 Nr 29, RdNr 
21). 
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19 
a) Fraglich ist hier bereits, ob der Weg zu dem Restaurant (und wieder zurück) überhaupt 
seinen Ausgangs- bzw Endpunkt an der "Arbeitsstätte" des Klägers hatte. Denn der Kläger 
war am Abend des 18.6.2008 bereits von seiner "eigentlichen" Arbeitsstätte, den Büro-
räumen der S. e.V. um 20.30 Uhr nach Hause gefahren. Nach den Feststellungen des 
LSG betrieb er zwar in seiner Wohnung ein "home office", das er - so das LSG - "außer-
halb der Bürozeiten" für betriebliche Zwecke nutzt. Aufgrund der fehlenden Feststellungen 
des LSG hierzu ist aber schon rein tatsächlich unklar, ob es sich bei dem "home office" 
des Klägers lediglich um eine zusätzliche Arbeitsgelegenheit handelt, die der Kläger sich 
in seinem privaten, unversicherten Lebensbereich eingerichtet hat, um dort außerhalb sei-
ner aus dem Beschäftigungsverhältnis resultierenden Pflichten und "außerhalb der Büro-
zeiten" Überstunden zu leisten oder zusätzliche Arbeiten zu erbringen. Andererseits könn-
te es sich bei dem "home office" auch um einen arbeitsvertraglich geregelten Arbeitsort 
handeln, an dem - etwa auch mit finanzieller Unterstützung und Billigung des Arbeitgebers 
- die geschuldete Arbeitsleistung erbracht werden soll. Von daher kann nicht entschieden 
werden, ob die Rechtsauffassung der Beklagten zutrifft, der Kläger habe mit dem Betreten 
seiner Wohnung bereits den unversicherten Privatbereich erreicht gehabt und der erneute 
Weg in das Restaurant habe seinen Ausgangspunkt mithin bereits nicht von einem versi-
cherten Ort aus genommen. 
20 
b) Der Senat hat davon abgesehen, den Rechtsstreit wegen fehlender Feststellungen des 
LSG zu der Ausgestaltung des Heimarbeitsplatzes an das LSG zurückzuverweisen, denn 
selbst wenn man zu Gunsten des Klägers unterstellt, es habe sich bei seiner Wohnung 
(auch) um eine (zusätzliche) Arbeitsstätte gehandelt, die Ausgangs- oder Endpunkt eines 
versicherten Wegs sein kann, stand jedenfalls der konkret vom Kläger zurückgelegte Weg 
nicht mehr unter Versicherungsschutz. Dies folgt hier daraus, dass der Kläger lediglich von 
seinem zweiten, zusätzlichen Arbeitsplatz aus nächtlich auf dem Weg zur Nahrungsauf-
nahme unterwegs war. Zwar hat das BSG in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass 
die Wege zum Ort der Nahrungsaufnahme grundsätzlich versichert sind (vgl BSG vom 
2.7.1996 - 2 RU 34/95 - SozR 3-2200 § 550 Nr 15 S 55 mwN). Der Senat hat in seinem 
Urteil vom 27.4.2010 (B 2 U 23/09 R - UV-Recht Aktuell 2010, 897, Juris RdNr 15) hierzu 
klargestellt, dass das Zurücklegen eines Wegs durch einen in Vollzeit Beschäftigten in der 
betrieblichen Mittagspause mit der Handlungstendenz, sich an einem vom Ort der Tätig-
keit verschiedenen Ort Nahrungsmittel für die Mittagsmahlzeit zu besorgen oder dort das 
Mittagessen einzunehmen, um seine Arbeitsfähigkeit zu erhalten, bereits nach Einführung 
des (damaligen) § 545a RVO durch das Zweite Gesetz über Änderungen in der Unfallver-
sicherung vom 14.7.1925 (RGBl I 97) in einer Entscheidung des Reichsversicherungsamts 
vom 18.10.1927 (EuM 21, 281 f) als eine solche regelmäßig unaufschiebbare, notwendige 
Handlung angesehen worden ist, die geeignet ist, die Arbeitskraft des Versicherten zu er-
halten und ihm damit zu ermöglichen, die betriebliche Tätigkeit fortzusetzen. 
21 
In seiner Entscheidung vom 2.12.2008 (B 2 U 17/07 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 28 RdNr 30) 
hat der Senat allerdings für diese Unterschutzstellung des Weges zur Nahrungsaufnahme 
zwei Gründe genannt, die beide im Falle des Klägers gerade nicht vorliegen. Der während 
einer Arbeitspause zurückgelegte Weg zur Nahrungsaufnahme oder zum Einkauf von Le-
bensmitteln für den alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz ist nach dieser Rechtsprechung in 
zweierlei Hinsicht mit der Betriebstätigkeit verknüpft. Zum einen handelt es sich um einen 
Weg, der in seinem Ausgangs- und Zielpunkt durch die Notwendigkeit geprägt ist, persön-
lich im Beschäftigungsbetrieb anwesend zu sein und dort betriebliche Tätigkeiten zu ver-
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richten. Zum anderen dient die beabsichtigte Nahrungsaufnahme während der Arbeitszeit 
im Gegensatz zur bloßen Vorbereitungshandlung vor der Arbeit der Aufrechterhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und damit der Fortsetzung der betrieblichen Tätigkeit. Aufgrund des Zu-
sammentreffens dieser beiden betriebsbezogenen Merkmale, das Handlungsziel und die 
Betriebsbedingtheit des Wegs, ist der wesentliche innere Zusammenhang zwischen dem 
Betrieb und einem zur Nahrungsaufnahme zurückgelegten Weg angenommen wor-
den (BSG vom 2.7.1996 - 2 RU 34/95 - SozR 3-2200 § 550 Nr 15 S 55 mwN). An diesen 
besonderen Beziehungen zur Betriebstätigkeit fehlt es etwa bei einem Einkauf von Le-
bensmitteln vor Arbeitsantritt. Er ist weder räumlich durch den Betriebsort vorgegeben 
noch innerhalb eines zeitlichen Rahmens zu erledigen und steht in keinem Zusammen-
hang mit bereits erbrachter Arbeit (BSG vom 2.12.2008 - B 2 U 17/07 R - aaO). 
22 
So lagen die Verhältnisse auch hier. Weder räumlich noch zeitlich unterlag der Kläger hin-
sichtlich der Nahrungsaufnahme betrieblichen Vorgaben oder Zwängen. Ging es in den 
bisher entschiedenen Fallkonstellationen regelmäßig um die Nahrungsaufnahme in konk-
ret hierfür vorgesehenen betrieblichen Pausen (BSG vom 27.4.2010 - B 2 U 23/09 R, 
aaO) oder um Wege zu betrieblichen Kantinen (BSG vom 26.4.1973 - 2 RU 213/71 - USK 
73105), mithin um eine direkte zeitliche und örtliche Einbindung der Nahrungsaufnahme in 
eine objektiv bestehende betriebliche Ablauforganisation, so würde im vorliegenden Fall 
die Anerkennung eines "home office" als (zusätzlichen) Ort der Tätigkeit dazu führen, dass 
es völlig ins zeitliche Belieben des jeweiligen Versicherten gestellt wäre, wann und wie er 
durch einen Weg zur Nahrungsaufnahme den Versicherungsschutz der Wegeunfallversi-
cherung begründen könnte. Unabhängig von einer Arbeitsorganisation und Arbeitszeiten 
könnte das jeweils zu jedem beliebigen Zeitpunkt auftretende Hungergefühl des Klägers 
zu einem Versicherungsschutz gleichsam "rund um die Uhr" führen. Die zu beliebigen 
Uhrzeiten vorgenommenen Wege aus einem in der eigenen Wohnung befindlichen, zu-
sätzlichen "home office" zur (privaten, nicht dienstlich veranlassten) Nahrungsaufnahme 
an einem anderen Ort stehen daher nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Nicht zu entscheiden ist hier, wie der Fall eines in Vollzeit als Heim- oder Telear-
beiter Tätigen zu betrachten wäre, der von vornherein seine gesamte Arbeitszeit "zu Hau-
se" zu erbringen hat (hierzu etwa Leube, SGb 2012, 380). Hier könnte möglicherweise aus 
Gleichheitsgründen zu fordern sein, dass jedenfalls ein Weg täglich zur Nahrungsaufnah-
me bzw zur Versorgung mit Nahrungsmitteln unter Versicherungsschutz stehen muss. 
23 
3. Ebenfalls scheidet ein Versicherungsschutz nach § 8 Abs 2 Nr 5 SGB VII aus. Die Revi-
sion beruft sich auf diese Regelung, weil es sich bei dem entwendeten Fahrzeug um ein 
Dienst- bzw Firmenfahrzeug gehandelt habe. Schon rein begrifflich lag aber die versicher-
te Tätigkeit im Sinne dieser Norm nicht vor, denn auf dem nächtlichen, unversicherten 
Heimweg von dem Restaurant handelte es sich im Hinblick auf den PKW nicht um das mit 
"einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Befördern, Instandhalten 
oder Erneuern eines Arbeitsgeräts". 
24 
4. Da der Senat mithin davon ausgeht, dass bei dem Kläger bereits keine versicherte Tä-
tigkeit iS des § 8 Abs 1 und 2 SGB VII vorlag, käme es nach bisheriger Rechtsprechung 
auf die von ihm erhobenen Verfahrensrügen insofern nicht an. Diese Rügen beziehen sich 
auf das Vorbringen, der Überfall sei letztlich durch die betriebliche Tätigkeit des Klägers 
als Qualitätskontrolleur in der Fruchtsaftbranche bedingt gewesen und die russische Mafia 
habe hinter dem Überfall gesteckt. Der Senat hat hierzu aber bereits entschieden, dass 
ein in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherter Unternehmer, der - wie auch vor-
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liegend der Kläger - während einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit überfallen und verletzt 
wird, trotz eines betriebsbezogenen Tatmotivs des Täters nicht unter Unfallversicherungs-
schutz steht (BSG vom 19.12.2000 - B 2 U 37/99 R - BSGE 87, 224 = SozR 3-2200 § 548 
Nr 41, Juris RdNr 16). Die rechtliche Schlussfolgerung, dass eine an sich unversicherte 
Tätigkeit in den Versicherungsschutz einbezogen werde, wenn der Überfall aus der Sicht 
des Täters betrieblich motiviert war, sei nach Auffassung des Senats unzulässig. Der inne-
re Zusammenhang setze stets voraus, dass der Versicherte - ob abhängig beschäftigt o-
der selbständig tätig - eine Tätigkeit ausübt, die dem Betrieb zu dienen bestimmt ist. Gehe 
indessen das Opfer vor dem Überfall einer eigenwirtschaftlichen Verrichtung nach, könne 
von vornherein ein innerer Zusammenhang nicht angenommen werden, auch wenn der 
Täter ein mit der betrieblichen Tätigkeit des Opfers zusammenhängendes Tatmotiv hat-
te (BSG vom 19.12.2000 - B 2 U 37/99 R - BSGE 87, 224 = SozR 3-2200 § 548 Nr 41, 
Juris RdNr 16). Hiernach ist es völlig unerheblich, ob hinter dem Überfall ein Racheakt oÄ 
wegen der betrieblichen Tätigkeit des Klägers als Fruchtsaftkontrolleur stand, weil die Mo-
tivation des Täters alleine eine (unversicherte) Verrichtung niemals zu einer versicherten 
machen kann. 
25 
Ob dieser Entscheidung uneingeschränkt beigetreten werden kann, lässt der Senat offen, 
denn es sind durchaus Fallkonstellationen denkbar, in denen der Arbeitnehmer im unver-
sicherten Privatbereich aus rein dienstlichen Gründen überfallen wird (Filialleiter einer 
Bank, der den Tresorschlüssel zu Hause aufhebt; vgl Mutschler, SGb 2011, 684, 
687). Jedenfalls sind solche betrieblichen Motive des Überfalls auf den Kläger nicht fest-
gestellt. Das LSG ist vielmehr aufgrund der Zeugenaussage des Täters davon ausgegan-
gen, dass dieser jeden beliebigen Passanten überfallen hätte, um an einen PKW zu ge-
langen. Ein betriebsbezogenes Tatmotiv ließe sich nicht feststellen. Diese Feststellungen 
des LSG binden den Senat (§ 163 SGG), weil sie nicht mit zulässig erhobenen Verfah-
rensrügen angegriffen worden sind. Eine ordnungsgemäße Verfahrensrüge setzt die Be-
zeichnung der Tatsachen voraus, die den behaupteten Mangel ergeben (§ 164 Abs 2 Satz 
3 SGG) und aus denen die Möglichkeit folgt, dass das Gericht ohne die geltend gemachte 
Verfahrensverletzung anders entschieden hätte. Das Revisionsgericht muss in die Lage 
versetzt werden, sich allein anhand der Revisionsbegründung ein Urteil darüber zu bilden, 
ob die angegriffene Entscheidung auf einem Verfahrensmangel beruhen kann (BSG vom 
15.9.2011 - B 2 U 22/10 R - Juris RdNr 20 ff; BSG vom 23.8.2007 - B 4 RS 3/06 R - SozR 
4-8570 § 1 Nr 16 RdNr 31). Diesen Anforderungen wird die Revisionsbegründung nicht 
gerecht. 
26 
Die Rüge des Klägers, das LSG habe gegen den Amtsermittlungsgrundsatz (§ 103 SGG) 
verstoßen, ist nicht ordnungsgemäß erhoben. Sie hätte insoweit aufzeigen müssen, dass 
sich das LSG von seinem sachlich-rechtlichen Standpunkt aus zu weiteren Ermittlungen 
hätte gedrängt fühlen müssen. Dabei ist darzulegen, inwiefern nach den dem LSG vorlie-
genden Beweismitteln Fragen zum tatsächlichen und medizinischen Sachverhalt aus sei-
ner rechtlichen Sicht erkennbar offengeblieben sind und damit zu einer weiteren Aufklä-
rung des Sachverhalts zwingende Veranlassung bestanden hat und die so zu ermittelnden 
Tatsachen nach der Rechtsauffassung des LSG entscheidungserheblich sind. Außerdem 
ist anzugeben, wann und in welcher Form die zu ermittelnden Tatsachen in der Berufungs-
instanz vorgebracht wurden. Das Vorbringen des Klägers genügt diesen Anforderungen 
nicht. Es wird nicht aufgezeigt, wieso sich das LSG von seiner Rechtsansicht her zu weite-
ren Sachverhaltsermittlungen hätte gedrängt fühlen müssen, zumal das LSG die Bedro-
hungslage des Klägers aufgrund dessen internationaler Tätigkeit als wahr unterstellt hatte. 
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Aus dem Revisionsvorbringen wird nicht ersichtlich, wie mit den vor dem LSG vorgelegten 
Beweismitteln (ua Zeugnis eines Anstaltspsychologen) eine unmittelbare betriebliche Tat-
motivation des Täters hätte belegt werden können. Auch folgt aus einer ggf unterlassenen 
Belehrung des Täters als Zeugen (nach § 384 ZPO iVm § 202 SGG) über vermögens-
rechtliche Nachteile seiner Aussage nicht denknotwendig zwingend, dass dessen Aussage 
nicht verwertbar ist. 
27 
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 183, 193 SGG. 
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